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BÜRGERHAUS TELGTE 
GMBH 

 
 
 
 
„Ortsübliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichtes sowie des Ergebnisses der Jahresabschlussprüfung gemäß § 108 
Absatz 3 Ziffer 1 Buchst. c GO.“ 

 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Bürgerhaus Telgte GmbH hat am 19. Oktober 2017 
den Jahresabschluss vom 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung des Lageberichtes 
festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
„ 1. Die Bilanz 2016 wird in Aktiva und Passiva auf 91.927,37 EUR festgestellt, 
 
 2. dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt, wobei die anwe-

senden zu Entlastenden bezüglich ihrer eigenen Person an der Abstimmung nicht teil-
nahmen.“ 

 
 
Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und 
Lagebericht, liegt in der Zeit vom 8. Januar 2018 bis 22. Januar 2018 während der Öff-
nungszeiten im Rathaus, Baßfeld 4 - 6, Zimmer 215, in 48291 Telgte, zur Einsichtnahme 
aus. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, hat am 30. März 2017 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

„Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bürgerhauses Telgte GmbH, Telgte. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 
 
Telgte, den 19. Dezember 2017 
 
 
 
gez. Spliethoff 
Geschäftsführer 
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STÄDTISCHE WIRTSCHAFTSBETRIEBE 

TELGTE GMBH 

 
 
 
 
„Ortsübliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichtes sowie des Ergebnisses der Jahresabschlussprüfung gemäß § 108 
Absatz 3 Ziffer 1 Buchst. c GO.“ 

 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH hat am 
19. Oktober 2017 den Jahresabschluss vom 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung des 
Lageberichtes festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
„ 1. Die Bilanz 2016 wird in Aktiva und Passiva auf 8.535.972,02 EUR festgestellt, 
 
 2. der Jahresüberschuss von 192.515,88 EUR wird in die Gewinnrücklage eingebucht, 
 
 3. dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt , wobei die anwe-

senden zu Entlastenden bezüglich ihrer eigenen Person an der Abstimmung nicht teil-
nahmen.“ 

 
 
Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und 
Lagebericht, liegt in der Zeit vom 8. Januar 2018 bis 22. Januar 2018 während der Öff-
nungszeiten im Rathaus, Baßfeld 4 - 6, Zimmer 215, in 48291 Telgte, zur Einsichtnahme 
aus. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, hat am 31. März 2017 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft Städtische Wirtschaftsbetrie-
be Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Telgte. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 
 
Telgte, den 19. Dezember 2017 
 
 
 
gez. Spliethoff 
Geschäftsführer 
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BÄDER-GESELLSCHAFT TELGTE  

GMBH 

 
 
 
 
„Ortsübliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichtes sowie des Ergebnisses der Jahresabschlussprüfung gemäß § 108 
Absatz 3 Ziffer 1 Buchst. c GO.“ 

 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH hat am 19. Oktober 
2017 den Jahresabschluss vom 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung des Lageberich-
tes festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
„ 1. Die Bilanz 2016 wird in Aktiva und Passiva auf 1.649.193,18 EUR festgestellt, 
 
 2. dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt , wobei die anwe-

senden zu Entlastenden bezüglich ihrer eigenen Person an der Abstimmung nicht teil-
nahmen.“ 

 
 
Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und 
Lagebericht, liegt in der Zeit vom 8. Januar 2018 bis 22. Januar 2018 während der Öff-
nungszeiten im Rathaus, Baßfeld 4 - 6, Zimmer 215, in 48291 Telgte, zur Einsichtnahme 
aus. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, hat am 30. März 2017 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft Bäder-Gesellschaft Telgte 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Telgte. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 
 
Telgte, den 19. Dezember 2017 
 
 
 
gez. Spliethoff 
Geschäftsführer 
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Bekanntmachung 
 
 

In-Kraft-Treten der  2. Änderung des Bebauungsplanes  
 „Wohnen an der Weide“ der Stadt Telgte 

 
 
Der Rat der Stadt Telgte hat am 14.12.2017 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) in der derzeit geltenden Fassung und des § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gelten-
den Fassung die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnen an der Weide“ der 
Stadt Telgte als Satzung beschlossen. 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnen an der Weide“ 
der Stadt Telgte ist in dem beigefügten Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 
Hinweise gemäß §§ 44 und 214, 215 BauGB 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungs-
pflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Absatz 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  
 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Telgte gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist dabei darzulegen. 

 
Hinweise gemäß GO NRW 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustande-kommen 
der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher be-

anstandet, oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Telgte vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnen an der Weide“ der Stadt Telgte mit 
Begründung, die Hinweise gemäß §§ 44, 214 und 215 BauGB sowie der Hinweis 
gemäß GO NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnen an der Weide“ einschließlich Be-
gründung kann bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und 
Umwelt, Baßfeld 4 - 6, 48291 Telgte, Zimmer 314, während der Dienststunden ein-
gesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen 
Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnen an der Weide“ mit Begründung tritt 
gemäß § 10 Absatz 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Telgte, den 15.12.2017 
 
Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
 
 
Wolfgang Pieper 
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2. vereinfachte Änderung 
(Stand: Satzungsbeschluss)13.11.2017

Einschließlich der 1. vereinfachte Änderung (Sept. 2011)

Daruper  Straße
GmbH 

15 D-48653  Coesfeld
Telefon +49 (0)2541 9408-0 Fax  6088

WoltersPartner
Architekten & Stadtplaner

info@wolterspartner.de

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzel-
funde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt wer-
den. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist  der Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen- Lippe,
Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich anzuzeigen ( §§ 15

Es wird empfohlen, Fenster in schutzbedürftigen Schlafräumen, die zur Lärmquelle ausgerichtet sind, mit

GERÜCHE

Das Plangebiet ist durch Gerüche aus der Intensivtierhaltung angrenzender Hofstellen vorbelastet. Die 
Belastung einzelner Grundstücksflächen ist der Geruchsimmissionsprognose Nr. 4109209, Uppenkamp + 
Partner, Ahaus, Stand: 03.03.2017 zu entnehmen

Eingriffliger Weißdorn

EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHE 

gem. § 9 (1a) BauGB

Die externen Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen im Öko-Pool „Emsaue" III. Bauabschnitt werden 
entsprechend dem erforderlichen Ausgleichsbedarf anteilmäßig dem mit dem Änderungspunkt 1 der
1. vereinfachten Änderung verbundenen Eingriff als Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen zugeordnet. 

Entlang der östlichen Grenze des Änderungsbereiches ist eine einreihige Hecke aus heimischen, 
standortgerechten Gehölzen zu pflanzen.

2. Änderung

Der Rat der Stadt Telgte hat am __.__.____  nach § 10 des Baugesetzbuches die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Telgte, den __.__.____ 

........................... ...........................
Bürgermeister Schriftführerin

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 2. Änderung dieses Bebauungsplanes am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht worden. 
In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf dieVorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4, des 
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 Abs. 6 GO NRW hingewiesen. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes hat am __.__.____  Rechtskraft erlangt. 
Telgte, den __.__.____ 

...........................
Bürgermeister                      
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Bekanntmachung 
 

über die öffentliche Auslegung der 
5. Änderung des Bebauungsplanes „Grüner Weg West“  

der Stadt Telgte 
 
 
Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt 
Telgte hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 den nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Bürgermeister wird beauftragt, den Planentwurf zur 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Grüner Weg West" mit Begründung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB öffent-
lich auszulegen.“  
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der beiliegenden Plankarte gekennzeichnet. 
 
 
Bekanntmachung der Offenlage gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
 
Übereinstimmungserklärung: 
 
Der vorstehende Offenlegungsbeschluss stimmt mit dem Offenlegungsbeschluss 
des Ausschusses für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt 
Telgte vom 28.09.2017 überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande ge-
kommen. 
 
Telgte, 27.12.2017 
 
Stadt Telgte 
 
In Vertretung 
gez. 
 
 
Thomas Riddermann 
 
 
 
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor: 

- Kreis Warendorf, Schreiben vom 23.06.2017: 

Amt für Umweltschutz 
- Hinweis, zur textlichen Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes (6.2) 

und zur Bezeichnung des Oberflächengewässers 3100, Hinweis, dass das  
Gewässer als Wasserfläche und als Fläche für die Wasserwirtschaft in der 
Flächendarstellung abzubilden ist , Hinweis auf Gewässerrandstreifen, Auf-
lage zu Prüfung der Belange des Hochwasserschutzes und der Überflutung, 
Hinweis, die abwassertechnische Erschließung im weiteren Verfahren dar-
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zustellen und hydraulisch nachzuweisen und Hinweis, dass die für die Un-
terhaltung der abwassertechnischen Anlage und des Gewässers erforderli-
chen Flächen, aufgrund des geplanten Bauvorhabens zu prüfen sind. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 

- Anregung, die derzeit im Umweltbericht enthaltenen Aussagen zum Arten-
schutz nach Vorlage der abschließenden Untersuchung zu überprüfen und 
ggfls. zu ergänzen. Anregung, die Eingriffsregelung gemäß BNatSchG im 
weiteren Verfahren zu bearbeiten und unter Berücksichtigung der Ergebnis-
se der Artenschutzprüfung geeignete Ausgleichsmaßnahmen festzulegen. 

 
 Untere Bodenschutzbehörde: Keine Bedenken gegen die Planung. 

 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
- Umweltbezogene Informationen in der Begründung/Umweltbericht zu den Aus-

wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Arten- und Biotopschutz, Boden 
und Wasser, Landschaft, Luft und Klima, Kultur- und Sachgüter 

- Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung vom Büro B.U.G.S, 

Biologische Umweltgutachten Schäfer aus Telgte vom 19.12.2017 
 
Der Entwurf zur 5. Änderung des Bebauungsplanes "Grüner Weg West" der Stadt 
Telgte mit Begründung und die vorhandenen umweltbezogenen Stellungnahmen und 
umweltbezogenen Informationen liegen in der Zeit vom 
 

08. Januar 2018 bis einschließlich 09. Februar 2018 
 
bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4 - 
6, 48291 Telgte, Zimmer 315, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus.  
 
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift bei der vorgenannten Stelle abgegeben werden. 
 
Es wird gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 5. Änderung 
des Bebauungsplanes "Grüner Weg West" der Stadt Telgte unberücksichtigt bleiben 
können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig 
ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Beschluss zur öffentlichen Auslegung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Telgte, 27.12.2017 
 
Stadt Telgte 
 
In Vertretung 
gez. 
 
 
Thomas Riddermann 
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5. Änderung

885



 
 

Bekanntmachung 
 

über die öffentliche Auslegung der  
 

78. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Telgte 
 
 
Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt 
Telgte hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 den folgenden Beschluss gefasst:  
 
„Der Bürgermeister wird beauftragt, den Planentwurf der 78. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Stadt Telgte mit Begründung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB öffent-
lich auszulegen.“  
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der beigefügten Planübersicht gekennzeichnet. 
 
 
Bekanntmachung der Offenlage gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
 
Übereinstimmungserklärung: 
 
Der vorstehende Offenlegungsbeschluss stimmt mit dem Offenlegungsbeschluss 
des Ausschusses für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt 
Telgte vom 28.09.2017 überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande ge-
kommen. 
 
Telgte, 27.12.2017 
 
Stadt Telgte 
 
In Vertretung 
 
 
Thomas Riddermann 
 
 
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor: 

- Kreis Warendorf, Schreiben vom 23.06.2017: 

Amt für Umweltschutz 
- Hinweis, zur textlichen Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes (6.2) 

und zur Bezeichnung des Oberflächengewässers 3100, Hinweis, dass das  
Gewässer als Wasserfläche und als Fläche für die Wasserwirtschaft in der 
Flächendarstellung abzubilden ist , Hinweis auf Gewässerrandstreifen,  

 
Untere Naturschutzbehörde: 

- Anregung, die Aussagen zum Artenschutz nach Vorlage der abschließenden 
Untersuchung, die in 2017 durchgeführt wurdeim weiteren Verfahren zu be-
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achten. Anregung, die Eingriffsregelung gemäß BNatSchG auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung im weiteren Verfahren zu bearbeiten und unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Artenschutzprüfung geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen festzulegen. 

Untere Bodenschutzbehörde: Keine Bedenken gegen die Planung. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

- Umweltbezogene Informationen in der Begründung/Umweltbericht zu den Aus-
wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Arten- und Biotopschutz, Boden 
und Wasser, Landschaft, Luft und Klima, Kultur- und Sachgüter 

- Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung vom Büro B.U.G.S, 

Biologische Umweltgutachten Schäfer aus Telgte vom 19.12.2017 

Der Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Telgte mit Be-
gründung und den vorhandenen umweltbezogenen Informationen liegt in der Zeit 
vom 

08. Januar 2018 bis einschließlich 09. Februar 2018

bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4 - 
6, 48291 Telgte, Zimmer 315, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus.  

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift bei der vorgenannten Stelle abgegeben werden. 

Es wird gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 78. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Telgte unberücksichtigt bleiben können und 
dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Der vorstehende Beschluss zur öffentlichen Auslegung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Telgte, 27.12.2017 

Stadt Telgte 

In Vertretung 

Thomas Riddermann 
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Änderungsbereich der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Telgte 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

In-Kraft-Treten der 18. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 
„Alter Warendorfer Weg I“ der Stadt Telgte 

 
 
 
Der Rat der Stadt Telgte hat am 14.12.2017 in öffentlicher Sitzung aufgrund der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) in der zurzeit geltenden Fas-
sung und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBL. I S. 
2414) in der zurzeit geltenden Fassung die 18. vereinfachte Änderung des Bebau-
ungsplanes „Alter Warendorfer Weg I“ der Stadt Telgte mit Begründung als Satzung 
beschlossen. 
 
 
Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan gekennzeich-
net. 
 
 
Hinweise gemäß §§ 44 und 214, 215 BauGB 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, und des § 44 Absatz 4 BauGB über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen, wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  
 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Telgte geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dabei darzule-
gen. 
 
Hinweise gemäß GO NRW 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
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Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustande-
kommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher bean-

standet, oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Telgte vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 18. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Alter Warendorfer Weg I“ der 
Stadt Telgte mit Begründung, die Hinweise gemäß §§ 44, 214 und 215 BauGB sowie 
der Hinweis gemäß GO NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die 18. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Alter Warendorfer Weg I“ der 
Stadt Telgte einschließlich Begründung kann bei der Stadtverwaltung Telgte, Fach-
bereich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4 - 6, 48291 Telgte, Zimmer 315, wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan 
einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Die 18. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Alter Warendorfer Weg I“ der 
Stadt Telgte mit Begründung tritt gemäß § 10 Absatz 3 BauGB mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. 
 
 
Telgte, den 27.12.2017 
 
Stadt Telgte 
 
In Vertretung 
gez. 
 
 
Thomas Riddermann 
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Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 302946009 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  21. Dezember 2017 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
 
 
Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 301847695 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  27. Dezember 2017 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 301859187 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  27. Dezember 2017 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 302777719 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  27. Dezember 2017 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 303077416 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  27. Dezember 2017 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herrn Leonardo Luta 
 
letzte bekannte Anschrift: Napoleonsdamm 20,48361 Beelen 
mit Schreiben vom          : 15.12.2017 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/93/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 15.12.2017 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 
 

Herrn Kai Svensson 
 

letzte bekannte Anschrift: Wagenfeldstr. 27 A, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 20.12.2017 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/117/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 20.12.2017 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung 
 
Das Ordnungsamt des Kreises Warendorf hat für 
 

Herrn Ziya Sarim 
 

letzte bekannte Anschrift:   59227 Ahlen, Vorhelmer Weg 105 
mit Schreiben vom:    01.12.2017 
Aktenzeichen:    32.34.32 – 76/2017 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird 
das Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Hierdurch wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bescheid kann im Kreishaus Warendorf, Ordnungsamt, Waldenburger 
Straße 2, 48231 Warendorf, Zimmer B 0.70, während der allgemeinen Dienstzeit 
eingesehen werden.  
 
48231 Warendorf, den 21.12.2017 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
im Auftrag 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Björn Töpfer, zuletzt wohnhaft  
Föhrenweg 11, 59229 Ahlen mit Schreiben vom 21.11.2017, Aktenzeichen 3910/223177 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 
hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 0.14, 
Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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